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  GZ. RV/1611-W/08 
 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vom 30. Mai 2008 gegen den 

Bescheid des Finanzamtes für Gebühren und Verkehrsteuern Wien vom 15. Mai 2008 ErfNr. 

betreffend Ablauf der Aussetzung der Einhebung (§ 212a BAO) entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Auf Grund eines Antrages der Berufungswerberin (Bw.) hatte das Finanzamt die Aussetzung 

der Einhebung der mit Bescheid vom 3. Mai 2007 festgesetzten Schenkungssteuer in Höhe 

von € 697,08 bewilligt. 

Zufolge der am 5. Mai 2008 ergangenen Berufungsentscheidung verfügte das Finanzamt für 

Gebühren und Verkehrsteuern in Wien mit Bescheid vom 15. Mai 2008 den Ablauf der 

Aussetzung der Einhebung der Schenkungssteuer. 

Dagegen richtet sich die gegenständliche Berufung. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 212a Abs. 1 BAO ist die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe unmittelbar oder 

mittelbar von der Erledigung einer Berufung abhängt, auf Antrag des Abgabepflichtigen 

insoweit auszusetzen, als eine Nachforderung unmittelbar oder mittelbar auf einen Bescheid, 

der von einem Anbringen abweicht, oder auf einen Bescheid, dem kein Anbringen zu Grunde 

liegt, zurückzuführen ist, höchstens jedoch im Ausmaß der sich bei einer dem Begehren des 
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Abgabepflichtigen Rechnung tragenden Berufungserledigung ergebenden Herabsetzung der 

Abgabenschuld. 

Gemäß § 212a Abs. 5 BAO besteht die Wirkung einer Aussetzung der Einhebung in einem 

Zahlungsaufschub. Dieser endet mit Ablauf der Aussetzung oder ihrem Widerruf (§ 294 BAO). 

Der Ablauf der Aussetzung ist anlässlich einer über die Berufung (Abs. 1) ergehenden 

a) Berufungsvorentscheidung oder 

b) Berufungsentscheidung oder 

c) anderen das Berufungsverfahren abschließenden Erledigung 

zu verfügen.  

Da im gegenständlichen Fall das Berufungsverfahren mit Berufungsentscheidung vom 

5. Mai 2008 abgeschlossen wurde, erfolgte die Verfügung des Ablaufes der Aussetzung der 

Einhebung zu Recht, da einerseits dadurch der Rechtsgrund und auch die Notwendigkeit für 

eine Aussetzung weggefallen waren und anderseits das Gesetz für diesen Fall auch keine 

andere Möglichkeit der Entscheidung vorsieht. 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 23. Oktober 2008 


